Checkliste: Gefährdungsbeurteilung – das gilt es für Sie als Schwerbehindertenvertretung zu beachten

	Fragen
	Ja
	Nein

	Vorbereiten und sensibilisieren
	
	

	Wird Ihre Tätigkeit der Schwerbehindertenvertretung als eigener Aufgabenbereich anerkannt?
	
	

	Ist der Arbeitgeber über die besonderen psychischen Belastungen für Sie als Schwerbehindertenvertretung informiert?
	
	

	Wurden Sie als Schwerbehindertenvertretung aktiv in die Planung der Gefährdungsbeurteilung einbezogen?
	
	

	
	
	

	Gefährdungsbeurteilung durchführen
	
	

	Wird Ihre Tätigkeit der Schwerbehindertenvertretung getrennt von der normalen Tätigkeit betrachtet?
	
	

	Wurde ein geeignetes Erhebungsverfahren gewählt (z. B. Interview, Fragebogen, Workshop)?
	
	

	Wurden besondere Belastungsfaktoren wie Zeitdruck, emotionale Einzelfälle, Konflikte mit Vorgesetzten oder soziale Isolation berücksichtigt?
	
	

	Wurden auch positive Ressourcen wie Handlungsspielräume, Unterstützung oder Anerkennung systematisch erfasst?
	
	

	
	
	

	Maßnahmen entwickeln
	
	

	Wurden konkrete Schutzmaßnahmen für Sie als Schwerbehindertenvertretung abgeleitet?
	
	

	Wurden Maßnahmen zur Entlastung benannt, z. B. Supervision, Regelungen zur Erreichbarkeit, räumliche Ausstattung oder flexible Arbeitszeitmodelle?
	
	

	Ist eine regelmäßige Reflexion und Fortschreibung der Maßnahmen vorgesehen?
	
	

	
	
	

	Zusammenarbeit und Unterstützung
	
	

	Wird mit dem Personalrat, dem Inklusionsbeauftragten des Arbeitgebers und ggf. dem Integrationsamt kooperiert?
	
	

	Gibt es feste Ansprechpartner oder Strukturen für psychische Belastung im Unternehmen?
	
	

	Ist gesichert, dass Sie als Schwerbehindertenvertretung Ihre Aufgaben nachhaltig und gesundheitsgerecht ausüben können?
	
	

	Sämtliche Fragen sollten mit Ja beantwortet werden. Andernfalls sollten Sie bei Ihrem Arbeitgeber nachfragen.



